
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
 
 
 
§ 1 Allgemeines  

Unsere Lieferungen, Leistungen, Angebote und sonstigen rechtsgeschäftlichen 
Handlungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Kunden 
unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend in Bezug auf Liefermöglich-
keit und Lieferfristen, wobei ordnungsgemäße Selbstbelieferung in jedem Fall 
Vorbedingung bleibt. Der Versender verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich 
über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und Gegenleistungen des Kunden 
unverzüglich zu erstatten. Angebote können nur wirksam binnen zwei Wochen 
angenommen werden. Alle Verträge kommen erst nach Zugang unserer schriftli-
chen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung bzw. Erbrin-
gung der Leistung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern 
sowie geringe Abweichungen in Qualität und Ausführung bleiben vorbehalten. 
 
§ 3 Preise  

Alle Preise werden individuell vereinbart. Alle Preise sind, sofern nichts anderes 
angegeben ist, reine Nettopreise und verstehen sich zzgl. Versand, Verpackung 
und gesetzlicher Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Lieferung.  
 
§ 4 Lieferung  

Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, bedürfen der Schriftform. Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst nach 
Abklärung aller technischen Fragen und setzen die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Sie verstehen sich, sofern 
nicht anders vereinbart, ausschließlich der Transportdauer.  
 
Ansprüche aus Nichteinhaltung einer Lieferfrist bestehen nur, wenn vom Kunden 
eine Nachfrist von mindestens einer Woche schriftlich gesetzt ist und auch die 
Nachfrist nicht eingehalten ist. Sofern wir uns in Verzug befinden, hat der Kunde 
einen Anspruch auf Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % für jede vollendete 
Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Rechnungswertes der 
vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen, es sei denn der Kunde weist 
einen höheren Verzugsschaden nach. 
Unvorhergesehene Leistungshindernisse oder Betriebsstörungen, gleich in welcher 
Sphäre und gleich wodurch bedingt, berechtigen uns, die Liefer- oder Leistungs-
verpflichtung ganz oder teilweise aufzuheben. Wir sind zu Teillieferungen und  
-leistungen jederzeit berechtigt. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Warenrücksen-
dungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich.  
 
§ 5 Gefahrübergang 

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an das den Transport 
ausführende (Fach-)Unternehmen übergeben worden ist. Wird der Versand auf 
Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbe-
reitschaft auf ihn über. 
 
§ 6 Zahlung 

Bei Lieferung auf offene Rechnung ist der Rechnungsbetrag innerhalb der ange-
gebenen Zahlungsfrist auszugleichen. Skonti dürfen nur beansprucht werden, 
wenn sie von uns in der Rechnung zugesagt worden sind.  
 
Zahlungsverzug tritt bei Fälligkeit der Forderung ein, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf. Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer 
Ansprüche, Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Bundesbankdis-
kontsatz zu entrichten. Im Falle des Zahlungsverzuges werden sämtliche Forde-
rungen sofort ohne Abzug fällig.  
Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit einer unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderung zulässig. Schecks werden nur erfüllungshalber 
angenommen, so dass die Zahlungsverpflichtung erst nach vollständiger Gut-
schrift bei uns erbracht ist.  
 
§ 7 Beanstandung und Gewährleistung 

Beanstandungen können nur unverzüglich, maximal binnen einer Woche nach 
Eingang der Ware am Bestimmungsort, schriftlich unter genauer Bezeichnung der 
Beanstandung geltend gemacht werden. Zeigt sich später ein Mangel, so muss 
unverzüglich nach Entdeckung des Mangels gerügt werden. 

 
Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den 
Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede 
Gewährleistung. Bei berechtigten Mängelrügen steht uns das Recht zu, nach 
unserer Wahl entweder die Mängel zu beseitigen oder die Ware unter Gutschrift 
des berechneten Betrages zurückzunehmen oder in angemessener Frist kostenlos 
Ersatz zu leisten. Weiter gehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzan-
sprüche, werden ausgeschlossen. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware 
bleibt unser Eigentum bis zur Tilgung aller Forderungen, die uns aus unserer 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden ihm gegenüber zustehen. 
Bei schuldhaftem Verstoß des Kunden gegen wesentliche Vertragspflichten, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist LemonTec zur Rücknahme der unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferten Ware berechtigt. Der Kunde ist zur Herausgabe ver-
pflichtet. In der Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, LemonTec hätte dies ausdrücklich erklärt. 
Im Fall der Rücknahme ist LemonTec berechtigt, die Ware nach vorheriger 
Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu 
verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwertungs-
kosten auf die Ansprüche von LemonTec angerechnet. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, die Liefergegenstände pfleglich zu behandeln. Insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall. 
 
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Ge-
schäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns in Höhe des mit 
uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese 
Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbei-
tung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt.  
 
Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird 
stets für uns vorgenommen. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 
Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise 
erfolgt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als verein-
bart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstan-
dene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.  
 
§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilwirksamkeit 

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Barsbüttel. 
Soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine 
juristische Person ist, wird Reinbek als Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten bestimmt.  
 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder in ergänzenden 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit im 
Übrigen nicht berührt.  
 
Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
 
LemonTec IT Systems KG 
Barsbüttel, Juli 2007 


